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KUNDMACHUNG

Mit Eingabe vom 17.L2.2020 haben die Gemeinden Bürs, Nüziders und Ludesch sowie die Stadt
Bludenz um die Erteilung der naturschutzrechtlichen Bewilligung und der wasserrechtlichen
Bewilligung für die Umlagerung von Geschiebe aus diversen Auffangbecken in die lll im Bereich
der GST-NR 22961L GB Ludesch angesucht. lm Konkreten ist beabsichtigt, aus den Geschiebe-
auffangvorrichtungen des Leuetobels und der Alvier (Gemeindegebiet Bürs), des Galgentobels
(Gemeindegebiet Bludenz), des Mühlebachs Nüziders (Gemeindegebiet Nüziders) und des
Mühlebachs (Gemeindegebiet Ludesch) in die tll umzulagern.

Mit Eingabe vom 15.02.2021wurden überarbeitete Plan- und Beschreibungsunterlagen vorge-
legt.

Über dieses Ansuchen wird nunmehr eine mündliche Verhandlung auf

Dienstag, O5.O7.2O2L,

mit der Zusammenkunft der Teilnehmer um 14:00 Uhr im Sitzungssaal beim Amt der Stadt Blu-
denz (Stadtve rtretungssitzungszim mer, 3 Stock) a nbera u mt.

Die Beteiligten können nach telefonischer Vereinbarung bis zum Tag vor der Verhandlung beim örtlichen
Gemeindeamt oder bei der Bezirkshauptmannschaft Bludenz in die Projektsunterlagen einsehen, wenn
dabei ein Mund-Nasen-Schutz (FFP2-Maske ohne Ausatemventil) getragen wird.

Allfällige Einwendungen sind bis spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung während der Amtsstun-
den bei der Bezirkshauptmannschaft Bludenz oder während der mündlichen Verhandlung zu erheben.
Werden von einer Partei keine Einwendungen erhoben, so hat dies zur Folge, dass sie ihre Parteistellung
verliert (5 +Z Rns. l AVG). Beteiligte können sich vertreten lassen. Vertreter von beteiligten Privatperso-
nen haben Vollmachten vorzulegen, welche sie zur Abgabe vorbehaltloser Erklärungen ermächtigen.

Zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19 sind am Ort der mündlichen Verhandlung die nach der
COVID-19-öffnungsverordnung geltenden Maßnahmen verbindlich, lnsbesondere ist das Tragen einer
FFP2-Maske ohne Ausatemventil oder einer äquivalenten Maske und das Einhalten eines ausreichenden
Abstandes von mindestens zwei Metern zwischen den Personen verpflichtend.
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